
 

 

  

Abteilung für Ordnung, Straßen, Grünflächen, Umwelt und Naturschutz    

OE / SE Straßen- und Grünflächenamt Telefon: -6000 

Bezirksamtsvorlage zur Beschlussfassung 

für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag,           .  2022 

1 Gegenstand der Vorlage 

Titel: Die Badensche Straße soll schöner werden 

Beschluss der BVV vom 06.04.2022 

Drucksache Nr. 0079/XXI 

2 Berichterstatter_in 

Bezirksstadträtin Saskia Ellenbeck 

3 Beschluss 

Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Vorlage - Mitteilung zur Kenntnisnahme - an die 

Bezirksverordnetenversammlung weiterzuleiten. 

4 Begründung 

Ist der Anlage zu entnehmen. 

5 Rechtsgrundlage 

§ 36 Bezirksverwaltungsgesetz 

6 Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

keine 

7 Haushaltsmäßige / Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

keine  
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8 Mitzeichnung 

keine 

 

Saskia Ellenbeck  

Bezirksstadträtin

 

Anlagen 

Mitteilung zur Kenntnisnahme 



3 

 

Drucksachen der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin 

- XXI. Wahlperiode – 

Drucksache Nr. 0079/XXI 

Mitteilung zur Kenntnisnahme 

des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin  

über den Beschluss der BVV vom 06.04.2022.  Drucksache Nr. 0079/XXI  

Die BVV fasste auf ihrer Sitzung 6. April 2022 eingeben.  folgenden Beschluss:  

Das Bezirksamt wird ersucht, die Betonpflanzkübel auf den Bürgersteigflächen der 

Badenschen Straße in Höhe der nördlichen Seite des Rathauses Schöneberg im Jahr 

2022, spätestens aber 2023, jahreszeitbezogen mit einer attraktiven Bepflanzung zu 

versehen. Als Beispiel könnten die Pflanzschalen vor dem Nordsterngebäude dienen.  

Sollte das Bezirksamt dies nicht realisieren können, sind die völlig unansehnlichen und 

verwilderten Waschbetonkübel komplett abzuräumen.  

Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 

Eine Neubepflanzung und Pflege von Kübeln ist angesichts der trockenen Sommer für 

den FB Grünflächen des Straßen- und Grünflächenamtes nicht leistbar. Die Pflanzung 

müsste ggf. täglich gewässert werden. Die Kübel können daher nur abgebaut werden. 

Nach Beendigung der vorläufigen Haushaltswirtschaft gem. § 89 VvB wird der 

verantwortliche Unterhaltungsbereich des Fachbereichs Straßen prüfen, ob die 

begrenzten Unterhaltungsmittel es zulassen, eine Demontage und Entsorgung der 

Betonelemente zu beauftragen. 

Berlin Tempelhof-Schöneberg, den 
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Jörn Oltmann      Saskia Ellenbeck 

Bezirksbürgermeister     Bezirksstadträtin 


